
 
Nationalparkgemeinde 

Großkirchheim 
9843 GROSSKIRCHHEIM, Döllach 47 

T E L :  0 4 8 2 5 / 5 2 1 - 2 4 ,  F A X :  0 4 8 2 5 / 5 2 2  
www.grosskirchheim.gv.at; grosskirchheim@ktn.gde.at 

 
Zahl: 6400/2024           Großkirchheim, 01.04.2025 

 
 

V E R O R D N U N G  
 

Der Bürgermeister der Gemeinde Großkirchheim verordnet gem. § 43 Abs. 1a und § 44 Abs. 1 
in Verbindung mit § 94d der Straßenverkehrsordnung 1960 (StVO 1960) BGBl. Nr. 159/1960 
idF. BGBl. Nr. I 52/2024 anlässlich der Durchführung von Bauarbeiten zur Sanierung und dem 
Ausbau des Güterweges Eggerberg im Zeitraum 
 

von 01.04.2025 bis 30.06.2025 
 

nachstehende Verkehrsbeschränkung für den Güterweg Eggerberg im Baustellenbereich. 
 

§ 1 
 

Am Beginn (Putschaller Kirche Maria Hilf) und Ende (Bereich vlg. Thaler) des 
Baustellenbereiches ist das Gefahrenzeichen gem. § 50 Ziff. 9. „BAUSTELLE“ aufzustellen. 

 

§ 2 
 

Am Beginn (Putschaller Kirche Maria Hilf) und Ende (Bereich vlg. Thaler) des 
Baustellenbereiches ist das Vorschriftszeichen gem. § 52 lit. a 10a 
„Geschwindigkeitsbeschränkung (Erlaubte Höchstgeschwindigkeit „30“)“ sowie 10b „Ende 
der Geschwindigkeitsbeschränkung „30“ anzubringen. 
 

§ 3 
 

Diese Verordnung tritt durch das Aufstellen der entsprechenden Verkehrszeichen in und durch 
das Entfernen außer Kraft. 
 

§ 4 
 

Übertretungen dieser Verordnung werden gemäß § 99 leg. cit. geahndet. 
 

angeschlagen am:  
abgenommen am:  

Der Bürgermeister: 
Peter Suntinger 

 

Dieses Dokument wurde amtssigniert! 
 

Informationen unter: 
https://grosskirchheim.gv.at/amtssignatur 

Hinweis: 
Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck 
dieses Dokuments hat gemäß § 20 E-Government-Gesetz 
die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde. 

Signatur aufgebracht von  Elisabeth Meßner, 01.04.2025 09:18:58 
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